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Einleitung

Kriminelles Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden
– der Altersgruppe mit der höchsten prozentualen Delinquenzbelastung –
ist ein viel diskutiertes und auch wissenschaftlich ausgiebig untersuchtes
Thema. Dabei stellen sich Fragen nach Ursachen und Sanktionsmöglich-
keiten, aber insbesondere auch nach Wegen zur Vorbeugung und Verhin-
derung von Straftaten. Neben allgemeinen, kriminalitätsunspezifischen
Maßnahmen zur positiven Beeinflussung von Gesellschafts- und Sozialisa-
tionsbedingungen gibt es zahlreiche spezifische Maßnahmen zur Redukti-
on von Kriminalität. Eine bereits in den 1960er Jahren in den USA ent-
standene Idee setzt dabei auf die abschreckende Wirkung von Gefängnis-
besuchen. Hierbei soll straffälligen oder gefährdeten Jugendlichen der
Strafvollzug als schwerwiegendste Konsequenz delinquenten Verhaltens
vermittelt werden. Entsprechende Projekte wurden über Jahre hinweg bis
heute in diversen Städten und Gefängnissen angeboten, wieder beendet,
neu aufgezogen und weltweit verbreitet, dokumentiert, evaluiert, verfilmt
und bis vor einigen Jahren serienmäßig aufgezeichnet – und so dem brei-
ten Publikum dargestellt. Hintergrund der Maßnahmen war und ist neben
erzieherischen und aufklärenden Aspekten vor allem Abschreckung. Um die
Teilnehmer von der Begehung von Straftaten abzuhalten, soll in abschre-
ckender und einschüchternder Weise Wissen darüber vermittelt werden,
dass und vor allem wie Rechtsverstöße geahndet werden können.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesen sog. Gefängnisbesuchs-
projekten1, einer seit Jahrzehnten präsenten, kriminalpräventiven Maßnah-
me für junge Menschen2. Entsprechende Wirkungsstudien, vorwiegend
aus dem US-amerikanischen Raum, liegen lange zurück und fielen zumeist
negativ aus. Neuere Studien sind nicht bekannt – dennoch wird weltweit
an der populären Präventionsidee der Gefängnisbesuche festgehalten. Inso-
fern stellte sich die Frage, ob entsprechende Projekte, möglicherweise auch
entgegen negativer Evaluationsergebnisse, in Deutschland durchgeführt

1 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Gefängnisbesuchsprojekt“ und
„Gefängnisbesuchsprogramm“ synonym verwendet.

2 Zumeist Jugendliche und Heranwachsende. Nach § 1 JGG ist Jugendlicher, wer
zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn, Heranwachsender, wer zur
Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist.
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werden bzw. wie diese hierzulande ausgestaltet sind. Den Hauptteil der Ar-
beit bildet die Bestandsaufnahme und Analyse deutscher Programme.

Zunächst werden Grundlagen und Begriffsbestimmungen dargestellt.
Um den Rahmen nicht zu sprengen, soll einführend auf die Entwicklung
der Jugendkriminalität in Deutschland eingegangen werden. Hier soll die
Rolle kriminalpräventiver Maßnahmen innerhalb oder außerhalb jugend-
strafrechtlicher Sanktionen kurz angesprochen werden. Ferner wird auch
auf die Bedeutung der Wirkungsforschung eingegangen.

Ausgangspunkt der weiteren Untersuchung ist das US-amerikanische
Programm „Scared Straight!“.3 Auch dieses Projekt aus den 1970er Jahren
basierte auf der Idee, dass die Konfrontation mit der Gefängnisrealität und
mit einer Inhaftierung als einer möglichen Folge von kriminellen Hand-
lungen von der Begehung von (weiteren) Straftaten abhalten soll. Die Teil-
nehmer sollten im Ergebnis durch die gewonnenen Eindrücke vom Ge-
fängnisaufenthalt entsprechend abgeschreckt werden: Die Präventionswir-
kung bei „Scared Straight!“ sollte explizit durch Abschreckung hervorgeru-
fen werden.

Dargestellt werden sodann Forschungsergebnisse über die kriminalprä-
ventive Wirkung von „Scared Straight!“ und ähnlichen Projekten.4 Da es
zu den in Deutschland durchgeführten kriminalpräventiven Programmen
und Maßnahmen, die einen Gefängnisbesuch beinhalten, bislang nur un-
zureichende Informationen und Wirkungsforschung gibt, soll diese Arbeit
die Situation in Deutschland erfassen. Hierbei wird untersucht, ob und
wenn ja, welche konkreten Gefängnisbesuchsprogramme in Deutschland
durchgeführt werden. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie die Pro-
jekte hierzulande organisiert und ausgestaltet sind, wie diese konkret prä-
ventiv wirken sollen und ob Evaluationen durchgeführt werden. Wesentli-
che Grundlage für diese empirische Untersuchung ist eine Befragung der
deutschen Justizvollzugsanstalten (JVAen) bzw. Programmanbieter.

Ausgehend von zahlreichen Forschungsergebnissen über die Wirkung
entsprechender, zumeist US-amerikanischer, konfrontativer, abschrecken-
der und/oder auch erzieherischer Programme wird schließlich untersucht,
ob von einer Vergleichbarkeit der deutschen mit US-amerikanischen „Sca-
red Straight!“-Projekten gesprochen werden kann und Studienergebnisse
insofern übertragbar sein können.

3 „Zur Redlichkeit und Legalbewährung erschreckt“, nach Petrosino et al. (2004,
2013).

4 Siehe hierzu ausführlich in Kapitel 4.

Einleitung
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In einer Schlussbetrachtung werden Empfehlungen für den weiteren
Umgang mit dem Thema Gefängnisbesuchsprogramme gegeben.

Einleitung
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Gefängnisbesuchsprogramme im Kontext der
Kriminalitätslage in Deutschland und der Prävention im
Jugendstrafrecht

„…"hardened cons" and "lifers" yelling and screaming at "hardcore" delin-
quent teenagers – threatening them with assault and rape – telling them
what would be likely to happen to them, if and when, they came to prison.“5

Schonungslos sollten die Teilnehmer amerikanischer „Scared Straight!“-
Projekte – Jugendliche und zum Teil noch Kinder – die „Knastrealität“
miterleben und so von der Begehung von Straftaten abgeschreckt werden.
Das aggressive Aufzeigen der Folgen kriminellen Handelns sollte die Au-
gen öffnen und „zur Redlichkeit erschrecken“. Zunächst von ausgewähl-
ten und entsprechend geschulten Wärtern instruiert und durchsucht, wur-
den die straffällig gewordenen Teilnehmer bei „Scared Straight!“ gruppen-
weise durch Hochsicherheitsgefängnisse geführt. Für mehrere Stunden
sollten sie den Alltag in Haft erleben. In Gruppensitzungen mit oft lebens-
länglich inhaftierten Häftlingen wurde den Jugendlichen in derben Wor-
ten der Knastalltag aufgezeigt, geprägt von Gewalt, Fremdbestimmtheit
und Perspektivlosigkeit. Die Häftlinge zeigten sich dabei selbst als Negativ-
beispiel. Sie sollten so auf die Teilnehmer einwirken, damit diese nicht die-
selbe kriminelle Laufbahn einschlagen würden.

Die Häftlinge und Bediensteten sollten die harte Realität des Gefängnis-
ses einschüchternd präsentieren und, so die Idee, hierdurch bei den Besu-
chern ein Umdenken hervorrufen: Straftaten sollten zukünftig vermieden
werden, um einer Inhaftierung zu entgehen. Wer das Gefängnis einmal
von innen gesehen hätte, würde alles dafür tun, nicht mehr verhaftet zu
werden, so die Vorstellung. Die brutalen Darstellungen und Erniedrigun-
gen der Teilnehmer überlagerten jedoch bald den ursprünglichen, erziehe-
rischen Grundgedanken des Projektes.

„Den Knast erleben… Direkt und beeindruckend“6

Auch deutsche Projekte basieren auf der Idee, dass die Eindrücke des Ge-
fängnislebens und entsprechende Darstellungen der Häftlinge von der Be-

1.

5 Finckenauer (1982), S. XIX.
6 https://www.gefangene-helfen-jugendlichen.de/projekte/.
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gehung von Straftaten abhalten sollen. Die jeweilige Umsetzung differiert
jedoch:

Das Schloss fällt zu – und es herrscht Stille. Wie es sich anfühlt, in einer
Gefängniszelle ausharren zu müssen, fremdbestimmt und ohne Zeitge-
fühl, ohne Kontakt zur Außenwelt, 23 Stunden am Tag, das sollen die Teil-
nehmer der Gefängnisbesuchsprogramme für kurze Zeit am eigenen Leib
spüren. Nachdem die Teilnehmer zunächst den üblichen Beginn einer In-
haftierung mit anfänglicher Durchsuchung und Abgabe sämtlicher per-
sönlicher Gegenstände durchlaufen, soll neben einem Rundgang durch
verschiedene Bereiche der Haftanstalten auch der Einschluss in einer Zelle
erfolgen. Im Mittelpunkt der Besuche stehen die die Projekte charakterisie-
renden Gespräche mit ausgewählten Inhaftierten.7 Hierbei wird über Haft-
bedingungen berichtet, es werden gegenseitig Erfahrungen ausgetauscht
und begangene Straftaten und Lebenswege reflektiert. Die Häftlinge sollen
dabei als negative Beispiele dienen und den Teilnehmern auf Augenhöhe
begegnen. Parallelen in den Biographien sollen aufzeigt werden. Gewalt-
verherrlichende Ausdrücke und Anfeindungen, wie sie bei „Scared Strai-
ght!“ zu sehen waren, sind nicht vorgesehen. Ziel ist es letztlich, den Ju-
gendlichen durch eine direkte Konfrontation mit dem Gefängnis, den Bio-
graphien der Häftlinge und der Auseinandersetzung mit der eigenen Vita
Impulse zu Veränderungen in der eigenen Lebensplanung und -einstel-
lung zu geben. Diese sollen zum Umdenken bewegt werden, um eine (wei-
tere) Straffälligkeit zu vermeiden.8

Kriminalitätslage in Deutschland: Zahlen und Entwicklung

Da Jugendliche und Heranwachsende die Hauptzielgruppe von Gefängnis-
besuchsprogrammen bilden, soll nachfolgend zunächst ein Überblick über
die statistische Kriminalitätslage dieser Altersgruppe in Deutschland gege-
ben werden. Teilweise werden in Deutschland zwar auch über-21-Jährige

1.1

7 Die in Deutschland durchgeführten Projekte laufen idR ähnlich zu dem in diesem
Absatz beispielhaft genannten Projekt „Gefangene helfen Jugendlichen“ ab, wobei
in manchen Fällen keine Einschlüsse oder Gespräche mit Häftlingen stattfinden,
teilweise differieren auch die Intentionen der Programmanbieter; siehe ausführlich
unter Ziff. 6.3.1 ff. bzw. 6.4.

8 Eine ausführliche Darstellung sowohl amerikanischer als auch deutscher Gefäng-
nisbesuchsprogramme erfolgt unter Ziff. 2 ff. und 6.3.1 ff.
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als Programmteilnehmer zugelassen9, dies stellt jedoch – u.a. getragen von
dem Gedanken, dass jüngere Teilnehmer besser „erreicht“ und zum Um-
denken angeregt werden können – die Ausnahme dar.10

Der Anteil an Fernsehsendungen, die Kriminalfälle thematisieren, sowie
die Berichterstattung über spektakuläre Straftaten nahmen in den letzten
Jahren erheblich zu.11 Insbesondere der Konsum von Nachrichten privater
Sender hat dabei negative Auswirkungen auf die Einschätzung der Krimi-
nalitätsentwicklung; ein häufiger Konsum verstärkt die Ansicht, dass Kri-
minalität zunimmt, obwohl dies nicht der Realität entspricht.12 Die Krimi-
nalitätslage im Hellfeld lässt sich nicht anhand von Überzeugungen in der
Bevölkerung messen, sondern bedarf der Überprüfung durch offizielle
Zahlen und Statistiken. Zum Umfang, der Entwicklung und der Struktur
der Kriminalität in Deutschland sind insbesondere die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik (PKS), die Strafverfolgungsstatistik sowie Rückfallstatistiken
heranzuziehen.13

Polizeiliche Kriminalstatistik

Die Daten der PKS zur Kriminalitätsbelastung in Deutschland weisen für
das Jahr 2017 5.761.984 polizeilich registrierte Straftaten aus. Dies stellt
eine Reduzierung um 9,6 % zum Vorjahr (6.372.526 Taten), um ca. 8,3 %
zum Jahr 2007 (6.284.661) sowie um 12,3 % gegenüber 2003 (6.572.135)

1.1.1

9 „Ein Blick – Einblick?“ in der JVA Bielefeld-Brackwede. Hier sind laut einem Zei-
tungsbericht auch Teilnehmer bis zum Alter von 25 Jahren zugelassen (Bexte,
Westfalen Blatt (28.03.2013)).

10 Liegt bereits eine „kriminelle Karriere“ vor und bestehen einschlägige Erfahrun-
gen mit einer Inhaftierung, ist schwer vorstellbar, dass das Erleben des Strafvoll-
zugs noch präventive Auswirkungen haben kann.

11 15,4 Stunden täglich im Jahr 1985; 239,2 Stunden täglich im Jahr 2009. Eine Zu-
nahme ist insbesondere bei privaten Sendern zu verzeichnen, sodass die Medien-
realität maßgeblich beeinflusst, wie weite Teile der Bevölkerung Kriminalität
wahrnehmen; Eimermachen/Pfaffenzeller (2016); Baier et al. (2011), S. 125 f.

12 Baier et al. (2011), S. 8; die daneben zum Ergebnis kamen, dass der Konsum von
Nachrichten öffentlich-rechtlicher Sender oder das Lesen von Niveaupresse der-
artigen Fehleinschätzungen entgegen wirkt (S. 126).

13 Weitere Aufschlüsse geben auch die Statistik der Staatsanwaltschaften, die Straf-
vollzugsstatistik oder die Bewährungshilfestatistik.
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dar.14 Die Gesamtaufklärungsquote lag mit 3.290.725 aufgeklärten Fällen
im Jahr 2017 bei 57,1% (2016: 56,2 %; 2007: 55,0 %).15

Bezüglich „Straftaten insgesamt“ wurden im Jahr 2017 2.112.715 Tatver-
dächtige erfasst, 10,5 % weniger als im Jahr 2016 (2.360.806 Tatverdächti-
ge. 2015: 2.369.036; 2007: 2.294.883; 2002: 2.355.161).16 Darunter waren
1.376.450 deutsche Tatverdächtige (2016 noch 1.407.062; 2015: 1.457.172;
2007: 1.804.605; 2002: 1.801.411).17 Von 736.265 nichtdeutschen18 Tatver-
dächtigen im Jahr 2017 waren 300.680 Zuwanderer19 (im Jahr 2016 waren
von 953.744 nichtdeutschen Tatverdächtigen 506.641 Zuwanderer).20 Der
Anteil der Tatverdächtigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit reduzierte
sich im Vergleich zum Vorjahr von 40,4 % auf 34,8 %. Die Zahl der deut-
schen Tatverdächtigen ist seit Jahren rückläufig (2007: 1.804.605; 2014:
1.532.112; 2015: 1.457.172; 2016: 1.407.062; 2017: 1.376.450)21, vgl. Abbil-
dung 1 und Abbildung 2.

Der sprunghafte Anstieg der Fall- und Tatverdächtigenzahlen ab dem
Jahr 2015 bzgl. „Straftaten insgesamt“ begründet sich insbesondere durch
eine hohe Anzahl ausländerrechtlicher Verstöße22 im Zusammenhang mit

14 BMI, PKS (2017), S. 10, 44.
15 BMI, PKS (2017), S. 50.
16 BMI, PKS (2017), S. 56.
17 BMI, PKS (2017), S. 56.
18 Nichtdeutsche Personen sind solche mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Staa-

tenlose und Personen, bei denen die Staatsangehörigkeit ungeklärt ist oder keine
Angaben zur Staatsangehörigkeit vorliegen. Personen, die sowohl die deutsche
als auch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, zählen in der PKS als Deut-
sche, BMI, PKS (2017), S. 102.

19 Zuwanderer sind Personen, die als Angehörige eines Nicht-EU-Staates einzeln
oder in Gruppen in das Bundesgebiet einreisen, um sich hier vorübergehend
oder dauerhaft aufzuhalten, BMI, PKS (2017), S. 23. Seit dem Berichtsjahr 2015
werden in der PKS Daten über Zuwanderer erfasst. Ab dem Berichtsjahr 2017
werden in der PKS dabei Personen mit Aufenthaltsanlass „Asylbewerber“, „Inter-
national/national Schutzberechtigte und Asylberechtigte“, „Duldung“, „Kontin-
gentflüchtling“ und „unerlaubter Aufenthalt“ erfasst. Aufgrund der ab 2017 er-
weiterten Definition von Zuwanderern ist ein Vergleich der Anzahl der tatver-
dächtigen Zuwanderer zwischen 2016 und 2017 (Veränderung) nur einge-
schränkt möglich, BMI, PKS (2017), S. 23.

20 BMI, PKS (2017), S. 10.
21 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 21.
22 Hierzu gehören insbesondere die „Unerlaubte Einreise“, der „Unerlaubte Aufent-

halt“ sowie das „Erschleichen eines Aufenthaltstitels durch unrichtige oder un-
vollständige Angaben oder Gebrauch eines so beschafften Aufenthaltstitels zur
Täuschung im Rechtsverkehr“, BMI, PKS (2017), S. 75.
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stark zunehmenden Migrationsströmen.23 Im Jahr 2017 reduzierten sich
die Migrationsströme jedoch, sodass sich die Fall- und Tatverdächtigenzah-
len insgesamt zuletzt und insbesondere bei nichtdeutschen Tatverdächti-
gen wieder deutlich verringerten (2007: 490.278 nichtdeutsche Tatverdäch-
tige; 2014: 617.392; 2015: 911.864; 2016: 953.774; 2017: 736.265)24 (vgl. Ab-
bildung 1 und Abbildung 2).

Entwicklung der Tatverdächtigen insgesamt – Straftaten insge-
samt25

Abbildung 1:

23 BMI, PKS (2016), S. 12. Im Jahr 2015 kamen mehr als 890.000 Geflüchtete in die
Bundesrepublik Deutschland, im Jahr 2016 etwa 280.000 und im Jahr 2017
knapp 187.000, BMI, PKS (2017), S. 20 mit Verweis auf Pressemitteilungen des
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat vom 11.01.2017
und 16.01.2018.

24 BMI, PKS (2017), S. 10; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 20 f.
25 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 20.
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Entwicklung der Tatverdächtigen insgesamt – Straftaten insge-
samt ohne ausländerrechtliche Verstöße26

Aufgrund der Einführung der echten Tatverdächtigenzählung auf Bundesebene im
Jahr 2009 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.
Hinweis: Angaben zu Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße liegen erst ab
dem Berichtsjahr 2005 vor.

Um differenzierte Aussagen zur Kriminalitätsentwicklung zu ermöglichen,
werden in der PKS neben den „Straftaten insgesamt“ auch Daten zu „Straf-
taten insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“ erfasst. Bzgl. letzterem
wurden im Jahr 2017 5.582.136 Taten polizeilich registriert, 5,1 % weniger
als im Vorjahr (2016: 5.884.815; 2007 noch 6.195.622 Taten).27 Als tatver-
dächtig registriert wurden hierbei im Jahr 2017 1.974.805 Personen (dar-
unter 1.375.448 Deutsche), mithin 2,4 % weniger als im Vorjahr (2016:
2.022.414 Tatverdächtige, darunter 1.406.184 Deutsche; 2015: 2.011.898
Tatverdächtige, darunter 1.456.078 Deutsche).28 Durch den vermehrten
Zustrom von Flüchtlingen stieg seit 2014 auch die Zahl der „Straftaten ins-
gesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße“ durch Personen ohne deutsche

Abbildung 2:

26 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 20.
27 BMI, PKS (2017), S. 10, 76.
28 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 21.
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Staatsangehörigkeit: Tatverdächtige insgesamt 2007: 423.288; 2013:
538.449; 2014: 492.610; 2015: 555.820; 2016: 616.230 – darunter 174.438
Zuwanderer; 2017: 599.357 – darunter 167.268 Zuwanderer29, siehe hierzu
Abbildung 1 und Abbildung 2.

Die Zielgruppe der Gefängnisbesuchsprogramme – Jugendliche und
Heranwachsende – machte im Jahr 2017 einen Anteil von insgesamt ca.
18,3 % an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen aus (=385.742 Tatverdächti-
ge, hiervon 259.178 Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit).30

Hierbei sank die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen – deutsch und
nichtdeutsch – im Jahr 2017 bzgl. „Straftaten insgesamt“ um 9,3 % auf
190.294 im Vergleich zum Vorjahr (2016: 209.808; im Vergleich dazu
2015: 218.025; 2007: 277.447 und 2003: 293.907), siehe Abbildung 3.31

Hinsichtlich der „Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße“ stieg die
Zahl um 2,6 % auf 177.913 (2016: 173.406; 2015: 171.216).32 Die Zahl
deutscher jugendlicher Tatverdächtiger bei „Straftaten insgesamt“ stieg
2017 im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 137.916 (2016: 130.152) – in
den Jahren zuvor sank die Zahl kontinuierlich (2015: 134.782; im Ver-
gleich 2007: 231.419; 2003: 244.098). Bei nicht-deutschen jugendlichen
Tatverdächtigen sank die Zahl von 79.656 (2016) auf 52.378 (2017), nach-
dem diese seit 2014 – aufgrund der vermehrten Migration – stark angestie-
gen war (2015: 83.243; 2014: 43.575; 2007: 46.028; 2003: 49.809)33, siehe
Abbildung 3. Dort wird auch ersichtlich, dass die Zahl der jugendlichen
Tatverdächtigen insgesamt (wieder) sinkt, die Zahl der deutschen Jugend-
lichen im letzten Jahr jedoch anstieg. Die Zahl nichtdeutscher Tatverdäch-
tiger erhöhte sich dabei von 2014 zu 2015 um ca. 91,0 %; im Jahr 2017 ver-
ringerte sich die Zahl um ca. 34,2 % gegenüber dem Vorjahr.34

Hinsichtlich der „Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße“ stieg
die Anzahl von 173.406 jugendlichen Tatverdächtigen im Jahr 2016 auf

29 BMI, PKS (2017), S. 82 f.; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 21; darunter am
häufigsten Körperverletzung, Betrug, Rauschgiftdelikte (BtMG) sowie Laden-
diebstahl; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 22.

30 Siehe BMI, PKS (2017), S. 55 und BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 25 ff.; im
Jahr 2016 noch 441.890 jugendliche und heranwachsende Tatverdächtige
(18,72 %), hiervon 252.984 mit deutscher Staatsangehörigkeit.

31 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 31; der Anteil Jugendlicher an allen Tatver-
dächtigen betrug damit 9,0 % (bzw. 8,6 % ohne Straftaten mit ausländerrechtli-
chen Bezügen).

32 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 27.
33 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 31.
34 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 31.

1. Kriminalitätslage in Deutschland und Prävention im Jugendstrafrecht

28



177.913 im Jahr 2017 (2015: 171.216).35 Die Zahlen sowohl deutscher als
auch nichtdeutscher Tatverdächtiger schwanken bei diesen Delikten in
den letzten Jahren (2017: 137.913 deutsche, 40.000 nichtdeutsche; 2016:
130.149 deutsche, 43.257 nichtdeutsche; 2015: 134.779 deutsche, 36.437
nichtdeutsche Tatverdächtige).36

Entwicklung tatverdächtiger Jugendlicher (14 bis unter 18 Jahre)
– Straftaten insgesamt37

Aufgrund der Einführung der echten Tatverdächtigenzählung auf Bundesebene im
Jahr 2009 ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich.

Abbildung 3:

35 BMI, PKS (2017), S. 82; vgl. BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2016), S. 25.
36 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 31; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2016),

S. 25.
37 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 30.
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Der PKS zufolge wurden deutsche Jugendliche im Jahr 2017 hauptsächlich
wegen (Deliktsanteil in der Altersgruppe in Prozent)
– Rauschgiftdelikten (21,6 %; 2016: 20,7 %; 2015: 19,3 %)
– Körperverletzung insgesamt (21,2 %; 2016: 22,0 %; 2015: 20,8 %)
– Ladendiebstahl insgesamt (20,9 %; 2016: 19,3 %; 2015: 19,9 %)
registriert.38

Nichtdeutsche Jugendliche wurden im Jahr 2017 überwiegend wegen
– Körperverletzung insgesamt (22,8 %; 2016: 16,6 %; 2015: 10,6 %)
– Ladendiebstahl insgesamt (19,8 %; 2016: 13,5 %; 2015: 12,7%)
– Rauschgiftdelikten (8,2 %; 2016: 4,7 %)
erfasst.39

Bei der „Gewaltkriminalität“40 deutscher sowie nichtdeutscher Jugendli-
cher war 2017 ein Anstieg auf 23.135 Tatverdächtige (2016: 22.646) zu ver-
zeichnen (2015: 20.220 Tatverdächtige; 2014: 21.646).41

Die Gesamtzahl heranwachsender – deutscher und nichtdeutscher –
Tatverdächtiger sank insgesamt im Jahr 2017 um ca. 15,8 % auf 195.448
(2016: 232.082; 2015: 231.426; im Vergleich 2014: 192.289; 2007: 242.878;
2003: 247.456)42, siehe Abbildung 4. Die Zahl der deutschen Tatverdächti-
gen sinkt hierbei seit Jahren (2017: 121.262; 2016: 122.832; 2015: 126.897;
2007: 198.778; 2003: 194.350). Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächti-
gen stieg nach einem sprunghaften Anstieg ab dem Jahr 2014, der – wie
bereits dargestellt – mit den Migrationsströmen zu erklären ist und sank
2017 wieder (2017: 74.186; 2016 109.250; 2015: 104.529; 2014: 56.724;
2007: 44.100; 2003: 53.106)43, siehe Abbildung 4.

38 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 31; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2016),
S. 25; BKA, PKS Jahrbuch (2015), S. 77.

39 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 31; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2016),
S. 25; BKA, PKS Jahrbuch (2015), S. 77.

40 Darunter fallen die Tatbestände Mord § 211 StGB; Totschlag und Tötung auf Ver-
langen §§ 212, 213, 216 StGB; Vergewaltigung und sexuelle Nötigung/Übergriffe
§§ 177 Abs. 1 – 4, 6 – 9, 178 StGB; Sonstige sexuelle Nötigung § 177 Abs. 5 – 9
StGB; Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer
§§ 249 – 252, 255, 316a StGB; Körperverletzung mit Todesfolge §§ 227, 231 StGB;
Gefährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitali-
en §§ 224, 226, 226a, 231 StGB; Erpresserischer Menschenraub § 239a StGB; Gei-
selnahme § 239b StGB; Angriff auf den Luft- und Seeverkehr § 316c StGB; siehe
BKA, PKS Summenschlüssel (2017), S. 3.

41 Vgl. BMI, PKS (2017), S. 33; BMI, PKS (2016), S. 17; BMI, PKS (2015), S. 11.
42 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 32.
43 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 32; PKS (1987 – 2017), Tabelle 40 und Ta-

belle 20.

1. Kriminalitätslage in Deutschland und Prävention im Jugendstrafrecht

30



Wie in Abbildung 4 auch ersichtlich ist, sank die Zahl der deutschen
heranwachsenden Tatverdächtigen vor dem Jahr 2014 kontinuierlich, wäh-
rend die Gruppe der nichtdeutschen Heranwachsenden leicht zunahm.
Die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger erhöhte sich im Jahr 2015 mit
einer Steigerung von 84,3 % gegenüber dem Vorjahr. 2017 sank die Zahl
um 32,1 % gegenüber dem Jahr 2016.44

Eintwicklung tatverdächtiger Heranwachsender (18 bis unter 21
Jahre) – Straftaten insgesamt45

Hinsichtlich der „Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße“ sank die
Anzahl von 184.092 heranwachsenden Tatverdächtigen im Jahr 2016 auf
180.661 im Jahr 2017 (2015: 180.254).46 Sowohl die Zahl deutscher als
auch die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtigen sank hierbei (2017: 121.242
deutsche, 59.419 nichtdeutsche; 2016: 122.809 deutsche, 61.283 nichtdeut-
sche; 2015: 126.876 deutsche, 53.378 nichtdeutsche Tatverdächtige).47

Abbildung 4:

44 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 32.
45 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 32.
46 BMI, PKS (2017), S. 82; vgl. BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2016), S. 27.
47 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 33; BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2016),

S. 27.
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Der PKS zufolge wurden deutsche Heranwachsende im Jahr 2017 haupt-
sächlich wegen (Deliktsanteil in der Altersgruppe in Prozent)
– Rauschgiftdelikten (29,7 %; 2016: 27,6 %; 2015: 19,3 %)
– Körperverletzung insgesamt (23,1 %; 2016: 23,8 %; 2015: 20,8 %)
– Sachbeschädigung (9,6 %; 2016: 9,8 %; 2015: 19,9 %)
registriert.48

Nichtdeutsche Heranwachsende wurden im Jahr 2017 überwiegend we-
gen
– Körperverletzung insgesamt (22,8 %; 2016: 16,6 %; 2015: 10,7 %)
– Rauschgiftdelikten (8,2 %; 2016: 7,5 %)
– Ladendiebstahl insgesamt (19,8 %; 2016: 13,5 %; 2015: 11,9%)
erfasst.49

Bei „Gewaltkriminalität“50 deutscher sowie nichtdeutscher Heranwach-
sender wurden 2017 23.579 Tatverdächtige erfasst.51

Bei Einbeziehung aller Delikte ist damit im Vergleich zum Jahr 2016 so-
wohl bei Jugendlichen als auch Heranwachsenden insgesamt eine rückläu-
fige Kriminalitätsbelastung zu verzeichnen. Die Tatverdächtigenbelas-
tungszahl (TVBZ)52 deutscher Jugendlicher stieg im Jahr 2017 hingegen
leicht an, nachdem diese in den Vorjahren konstant gesunken war (2017:
4.832; 2016: 4.503; 2015: 4.604; 2006: 6.799). Bei Heranwachsenden sinkt
die Zahl seit Jahren (2017: 5.427; 2016: 5.528; 2015: 5.797; 2006: 7.618).53

Die Belastungsspitze liegt im Ergebnis für männliche, deutsche Tatver-
dächtige in der Altersgruppe der 16- bis unter 21-jährigen Jugendlichen
und Heranwachsenden und für weibliche, deutsche Tatverdächtige bereits

48 Vgl. BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 33; vgl. BKA, PKS Jahrbuch Band 3
(2016), S. 27; vgl. BKA, PKS Jahrbuch (2015), S. 79.

49 Vgl. BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 33; vgl. BKA, PKS Jahrbuch Band 3
(2016), S. 27; vgl. BKA, PKS Jahrbuch (2015), S. 79.

50 Definition siehe Fn. 40.
51 BMI, PKS (2017), S. 33. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist nicht möglich, da in

den vorangegangenen Statistiken die Anzahl der heranwachsenden Tatverdächti-
gen von Gewaltkriminalität nicht aufgeführt wurde.

52 Die TVBZ ist die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, errechnet auf 100.000
Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteils (ab 8 Jahren); BMI, PKS
(2017), S. 101.

53 BKA, PKS Jahrbuch Band 3 (2017), S. 12, 99 ff.; zu den tatsächlichen Zahlen deut-
scher Tatverdächtiger siehe BKA, PKS (1987 – 2017), Tabelle 40. Reelle TVBZen
können für nichtdeutsche Tatverdächtige nicht errechnet werden, weil in der
Einwohnerstatistik die amtlich nicht gemeldeten Ausländer fehlen, die sich er-
laubt oder unerlaubt in Deutschland aufhalten, BKA, PKS Jahrbuch Band 3
(2017), S. 99, 158.
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